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FAQ NACHTEILSAUSGLEICH 
 
–> zu Frage 13: 

 
Was ist die rechtliche Basis für den Nachteilsausgleich? 

 
Zum Nachteilsausgleich können folgende Artikel relevant sein: 

 

Bundesverfassung vom 18. April 1999 
 
Art. 8 Rechtsgleichheit 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Ge-
schlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltan-
schaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Behinderung. 

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. 

Link: http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a8.html 

 

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit  
Behinderungen 
 
Art. 1 Zweck 

1 Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu besei-
tigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind. 

2 Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pfle-
gen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben. 

Art. 2 Begriffe 

5 Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt insbe-
sondere vor, wenn: 

a. die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger 
persönlicher Assistenz erschwert werden; 
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b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifi-
schen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind. 

Art. 3 Geltungsbereich. Das Gesetz gilt für:  

f. Aus- und Weiterbildung 

 
Art. 5 Massnahmen von Bund und Kantonen 

2 Angemessene Massnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen der Behinderten stellen 
keine Ungleichbehandlung nach Artikel 8 Absatz 1 der Bundesverfassung dar. 

Art. 20 

1 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung 
erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist. 

2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder 
Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder 
und Jugendlicher in die Regelschule. 

Link: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html 

 

Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) (SR 412.10) 
 
Art. 3 Ziele  

Dieses Gesetz fördert und entwickelt:  

c. den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht, die tatsächli-
che Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen. 

Art. 7 Förderung benachteiligter Regionen und Gruppen  

Der Bund kann Massnahmen im Bereich der Berufsbildung zu Gunsten benachteiligter 
Regionen und Gruppen fördern. 

Art. 18 Berücksichtigung individueller Bedürfnisse  

1 Für besonders befähigte oder vorgebildete Personen sowie für Personen mit Lern-
schwierigkeiten oder Behinderungen kann die Dauer der beruflichen Grundbildung an-
gemessen verlängert oder verkürzt werden.  

2 Der Bundesrat erlässt besondere Bestimmungen über die fachkundige individuelle Be-
gleitung von Personen mit Lernschwierigkeiten in zweijährigen beruflichen Grundbil-
dungen.  

3 Der Bund kann die fachkundige individuelle Begleitung fördern. 

Link: http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/412.10.de.pdf 
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Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 
2003 (SR 412.101) 
 

Art. 35 Abschlussprüfungen der beruflichen Grundbildung (Art. 17 BBG)  

3 Benötigt eine Kandidatin oder ein Kandidat auf Grund einer Behinderung besondere 
Hilfsmittel oder mehr Zeit, so wird dies angemessen gewährt.  

Link: http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/412.101.de.pdf 

 
 
Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz, FHSG) vom 6. Oktober 
1995 (SR 414.71) 

 
 

Art. 3  Aufgaben  

5 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sorgen die Fachhochschulen namentlich für:  

b. die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. 

Link: http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/414.71.de.pdf 
 
 


